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Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Kinder, Jugend, 
Senioren und Soziales 

13.02.2018 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 22.02.2018 nicht öffentlich 

 
 
Betreff:   
Dezentrale Jugendarbeit 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 wird u.a. eine Nutzung des derzeitigen 
Gemeindehauses in Neustadtgödens für die Durchführung der dezentralen 
Jugendarbeit nicht mehr möglich sein, so dass in der Zwischenzeit nach einer 
geeigneten Ersatzraumlösung gesucht worden ist. 
 
Verschiedene Varianten wurden hierbei in Betracht gezogen, die allerdings im 
Ergebnis keine Umsetzbarkeit eröffneten, so dass die Realisierbarkeit einer 
Fortführung der dezentralen Jugendarbeit im Ortsteil Neustadtgödens zunächst 
gefährdet schien. 
  
In der Konsequenz bedeutete dieses, das aktuelle Betreuungsangebot in 
Neustadtgödens möglicherweise aufzugeben und entsprechende Alternativen 
entweder in Cäciliengroden oder zentral im Jugendzentrum Sande in Erwägung zu 
ziehen. 
 
Bei den weiteren Überlegungen hat sich jedoch die Möglichkeit ergeben, für die 
Fortführung der dezentralen Jugendarbeit in Neustadtgödens einen geeigneten 
Raum im Obergeschoss des Sportplatzgebäudes an der Sanderahmer Straße 
vorsehen zu können. 
 
Dieses Gebäude wird vom SV Gödens intensiv genutzt; dennoch wird vom 
Vereinsvorsitzenden eine Bereitstellung der Räumlichkeit für die dezentrale 
Jugendarbeit in Neustadtgödens ermöglicht, so dass vorbehaltlich der 
Beschlussfassung in den zuständigen Gremien eine Fortführung dieses 
Betreuungsangebotes vor Ort als gesichert bewertet werden kann. 
 
Die Bereitschaft, für die dezentrale Jugendarbeit eine entsprechende Räumlichkeit 
zur Verfügung zu stellen, welche wiederum für diesen Zweck auf Grund der Größe 
und Ausstattung absolut geeignet ist, gebührt Dank und Anerkennung, zumal eine 
Nutzung jeweils dienstags und donnerstags sowie von Oktober bis April auch 
sonntags erfolgen wird. 



Neben der Raumnutzung besteht für die dezentrale Jugendarbeit außerdem die 
Möglichkeit, einzelne Aktivitäten im Bereich des Außengeländes durchführen zu 
können, so dass das Betreuungsangebot mindestens in der aktuellen Vielfalt 
fortgeführt werden kann. 
 
Eine Verlagerung der dezentralen Jugendarbeit vom derzeitigen Gemeindehaus in 
das Vereinsgebäude des SV Gödens ist zum 01.03.2018 vorgesehen. 
 
Es wird vorgeschlagen, der beabsichtigten Nutzung des Vereinsgebäudes des SV 
Gödens (Obergeschoss) für Zwecke der dezentralen Jugendarbeit in 
Neustadtgödens zuzustimmen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Nutzung von Räumen im Obergeschoss des Vereinsgebäudes des SV Gödens 
für die Durchführung der dezentralen Jugendarbeit in Neustadtgödens ab 01.03.2018 
wird zugestimmt.   
 
 
.  
  
  
  
 
 
 
 
 

Tramann   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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